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Die 1. Ergänzung zur Empfehlung "EltAnlagen 2020" des Arbeitskreises Maschinen- und 
Elektrotechnik staatlicher und kommunaler Verwaltungen (AMEV) wird erforderlich auf Grund 
der unter Fachleuten und auch in der Öffentlichkeit festzustellenden Unsicherheit bezüglich 
der Errichtung einer brandverursachenden Photovoltaikanlage, ausgehend von einem Urteil 
des Oberlandesgerichtes Oldenburg [vom 23.09.2019;13 U 20/17], bestätigt durch den Bun-
desgerichtshof [mit Beschluss vom 20.04.2020 – VII 233/19]. 
 
Mit dieser 1. Ergänzung „Photovoltaik auf Nichtwohngebäuden: Vereinfachte brandschutz-
technische Bewertung von Dächern“ gibt der AMEV zur v. g. Thematik eine Handlungsemp-
fehlung für öffentliche Nichtwohngebäude heraus, auch um einen weiteren Beitrag zu dem 
notwendigen, beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien im Gebäudebereich zu 
leisten. 
 
Im Rahmen der Erarbeitung dieser 1. Ergänzung zur AMEV-Empfehlung "EltAnlagen 2020" 
wurde die Thematik einer brandverursachenden PV-Anlage im Fehlerfall im Kontext mit der 
harten Bedachung, insbesondere auch in Verbindung mit dem Vorhandensein oder dem Ein-
satz brennbarer Baustoffe umfassend recherchiert, analysiert und bewertet. 
 
Im Zuge der mehrstufigen Aufarbeitung der Thematik wurde auch unter Beteiligung interes-
sierter Kreise eine vereinfachte Vorgehensweise für eine Risikobewertung erarbeitet sowie 
eine Risikoabschätzung und -einstufung für gebräuchliche Materialien der Dacheindeckung 
und Dachdämmung vorgenommen. Desweiteren wurden Kompensationsmöglichkeiten ermit-
telt, die ein ggf. bestehendes Brandrisiko auf ein akzeptiertes „Grenzrisiko“ für den Fehlerfall 
von Photovoltaikanlagen reduzieren. 
 
Im Ergebnis der umfangreichen Abstimmungen werden hiermit folgende Ergänzungen der 
AMEV-Empfehlung "EltAnlagen 2020" vorgenommen: 
 
 
Zu Kapitel 7.3.3.5 Brandschutz 

Nach dem 2. Absatz werden folgende Absätze neu eingefügt: 
 
Bei Neubauten und Grundsanierungen von Gebäuden sollen grundsätzlich nicht brennbare 
Materialien für die Dachdämmung und die oberste Schicht der Dacheindeckung verwendet 
werden, sofern die Dächer für Photovoltaikanlagen geeignet sind. 
 
Im Bestandsbereich werden diese Anforderungen nicht in jedem Fall mit einem vertretbaren 
Aufwand umzusetzen sein. Mindestens in diesen Fällen ist eine Risikobewertung für die für 
Photovoltaik geplanten und die bereits mit Photovoltaik belegten Dächer aus brandschutz-
technischer Sicht durchzuführen. 
 
Auf die im Anhang 8.5 schematisch dargestellte Vorgehensweise für eine vereinfachte 
brandschutztechnische Bewertung von Dächern mit Photovoltaikanlagen wird hingewiesen. 
 
Soweit der Brandschutz durch die vorhandene oder gewählte Dacheindeckung bzw. Dach-
dämmung nicht sichergestellt werden kann, sind alternative Lösungsmöglichkeiten für den 
Dachaufbau und die Materialien zu prüfen oder alternativ Kompensationsmöglichkeiten zur 
Reduzierung eines bestehenden Brandrisikos auf ein akzeptiertes „Grenzrisiko“ für den Feh-
lerfall von Photovoltaikanlagen auszuwählen und anzuwenden. Im Fall der Fremdversiche-
rungspflicht sind ggf. bestehende Vorgaben des jeweiligen Gebäudesachversicherers zu 
prüfen und zu beachten. 
 
 
Zu Kapitel 8 Anhang 

Das Kapitel 8 wird um das Unterkapitel 8.5. erweitert. 
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8.5 Photovoltaik auf Nichtwohngebäuden: Vereinfachte brand-
schutztechnische Bewertung von Dächern 
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